
STIMMZENTRUM – Romana Stieger 
Praxis für Logopädische Stimmtherapie und Sprechbildung 
 
Steingasse 4 
4020 Linz 
 
Telefon: 0650 900 1888 
Mail: info@stimmzentrum.at 
Web: www.stimmzentrum.at 
 

Informationen & Rahmenbedingungen 
 
Zuweisung/Überweisung 
 
Die Zuweisung zur logopädischen Therapie erfolgt zuerst durch eine Überweisung/Verordnung vom Facharzt 
(z.B. HNO/Phoniatrie, Neurologie, Pädiatrie) – danach kann die Therapie ggf. vom Hausarzt weiterverordnet 
werden. 
Auf dem Überweisungsschein müssen folgende Informationen angeführt sein: 
 

• der Zuweisungsgrund ! Diagnose 
• die gewünschte Leistung bzw. Art der Behandlung ! Logopädische Stimmtherapie 
• die Dauer und die Anzahl der Therapien ! 10 x 60min. (T3) 
• ggf. der Name der Logopädin ! Romana Stieger 

 
 
Chefärztliche Bewilligung 
 
Bei manchen Krankenkassen (z.B. SVS) besteht eine chefärztliche Bewilligungspflicht, d.h. Sie müssen 
diese Überweisung/Verordnung vorab bei Ihrer Krankenkasse bewilligen lassen, damit Sie im Anschluss an 
die Therapie mit der Kasse abrechnen können. Die Bewilligung erhält man vor Ort bei den Kundenservice-
stellen, per Mail oder per Fax – bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Krankenversicherungsträger. Ggf. ist 
zusätzlich ein Behandlungsplan erforderlich, den Sie nach der 1. Sitzung von mir bekommen und dann nach-
reichen. 
 
 
Kosten und Abrechnung 
 
Ich bin Wahltherapeutin, die Abrechnung der logopädischen Therapie erfolgt daher nach dem Wahlarztprin-
zip. Meine Tarife orientieren sich an den Tarifempfehlungen der Berufsverbände ‚logopädieaustria‘ sowie 
dem ‚Verband der Logopäd*innen OÖ‘: 
 

o Einzelbehandlung 60min. (T3) 90€ (45min. direkte Therapie, 5min. Organisation, 10min. Vor-/Nachbereitung) 

o Einzelbehandlung 45 min. (T2) 70€ (35min. direkte Therapie, 5min. Organisation, 5min. Vor-/Nachbereitung) 

o Einzelbehandlung 30min. (T1) 50€ (25min. Therapie inkl. Organisation, 5min. Vor-/Nachbereitung) 

o Sondertarif – kann bei besonderen Indikationen berücksichtigt werden 
 
Nach Beendigung der Therapie bzw. nach Beendigung eines bewilligten Blockes erhalten Sie eine Honorar-
note. Bitte überweisen Sie den Betrag zeitnahe – wird eine Frist von 14 Tagen überschritten, können ange-
messene Mahngebühren verrechnet werden. 
Nach Einzahlung/Überweisung des Betrages können Sie die Honorarnote gemeinsam mit dem bewilligten 
Überweisungsschein und der Zahlungsbestätigung bei der jeweiligen Krankenkasse zur Refundierung ein-
reichen (persönlich, per Fax, per Mail, online auf meineSV.at). 
Je nach Krankenkasse werden in etwa 50% des anfallenden Betrages rückerstattet. 
 



 
Privathonorarnote 
 
Im Rahmen von Stimm- und Sprechbildung sowie Prophylaxe und allgemeiner Beratung können Sie auch 
Leistungen in Anspruch nehmen, die Sie – da kein Krankheitswert besteht – nicht mit der Kasse verrechnen 
können. Sie benötigen in diesem Fall keine ärztliche Überweisung und bekommen eine Privathonorarnote – 
Sie tragen die vollen Kosten selbst. 
 
 
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 
 
Alle Informationen, die Sie mir anvertrauen, unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Ohne Ihre Zustimmung 
werden diese Informationen keiner anderen Person oder Institution weitergegeben. Sollte sich eine Informa-
tionsweitergabe im Behandlungszusammenhang als sinnvoll oder notwendig erweisen, werde ich mich mit 
Ihnen darüber beraten. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von mir auf Grundlage des MTD-Gesetzes sowie der DSGVO doku-
mentiert und aufbewahrt. 
 
Sie erklären sich einverstanden, dass Therapietermine per SMS oder unverschlüsselter E-Mail vereinbart 
werden, d.h. auch, dass ich Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf meinem Mobiltelefon bzw. PC ver-
walte. Ebenso können Rechnungen oder Befunde auf Ihren persönlichen Wunsch mittels unverschlüsselter 
E-Mail an Sie übermittelt werden. 
 
 
Terminabsage 
 
Wenn Sie in begründeten Fällen einen vereinbarten Behandlungstermin nicht wahrnehmen können, melden 
Sie sich bitte unverzüglich – mindestens aber 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin (telefonisch/Mobil-
box, per Mail, per SMS). 
24 Stunden vor dem Termin fallen keine Kosten an, danach werden 40€ verrechnet. Wenn Sie den Termin 
ohne Absage nicht wahrnehmen, wird der volle Therapiebeitrag verrechnet – diese Kosten können allerdings 
nicht beim Krankenversicherungsträger geltend gemacht werden. 
 
 
Logopädisches Heimübungsprogramm 
 
Das Erreichen der individuellen, vereinbarten Behandlungsziele erfordert Ihre Mitarbeit – z.B. das selbstän-
dige Wiederholen von gemeinsam erarbeiteten Übungen oder das Beachten bestimmter Handlungsempfeh-
lungen. 
Entsteht der Eindruck, dass der Behandlungserfolg aufgrund von wenig Mitarbeit ausbleibt, werde ich dies-
bezüglich das Gespräch suchen. Gegebenenfalls kann die Therapie abgebrochen werden. 
 
 
Einverständniserklärung: 
Die oben angeführten Informationen und Rahmenbedingungen dienen als Therapievereinbarung. 
Sie erklären sich durch den Behandlungsbeginn damit einverstanden. 


